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Unfallversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Schwarzwälder  

Versicherung VVaG 
Deutschland 

 
Produkt: Compact DIREKT und 

Exclusiv Fair Play DIREKT 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 

 
Was ist versichert? 

 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z. B. 
vor, wenn die versicherte Person sich ver-
letzt, weil sie stolpert, ausrutscht oder stürzt. 
Dafür bieten wir insbesondere folgende 
Leistungsarten: 

Geldleistungen 

 Einmalige Invaliditätsleistung bei dauer-
haften Beeinträchtigungen (z. B. Bewe-
gungseinschränkungen). 

 Krankenhaustagegeld bei Kranken-
hausaufenthalten oder ambulanten Ope-
rationen. 

 Tagegeld bei einer Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit.  

 Kostenersatz für Such-, Bergungs- und 
Rettungseinsätze. 

 Kostenersatz für den Transport zum 
Krankenhaus. 

 Kostenersatz für die Heimfahrt mitge-
reister Angehöriger wenn der Unfall im 
Urlaub eintritt. 

Dienstleistungen, sofern diese vereinbart sind 

Häusliche Hilfe in der ersten Zeit nach ei-
nem Unfall (z.B. Pflege, Menüservice, 
Haushaltshilfe), 

Professionelles Rehabilitationsmanage-
ment, 

Hausnotrufanlage für einen begrenzten Zeit-
raum, 

Fahrdienst zu Ärzten, Behörden und kran-
kengymnastischen Behandlungen, 
Einmalige Pflegeschulung für Angehörige. 

Die Leistungsarten und die Versicherungssum-
men dazu vereinbaren wir mit Ihnen im Versiche-
rungsvertrag. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Krankheiten (z. B: Diabetes, Gelenks-
arthrose, Schlaganfall), 

x Kosten für die ärztliche Heilbehand-
lung, 

x Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung). 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind zum Beispiel: 

! Unfälle durch Alkohol- oder Drogen-
konsum, 

! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung 
einer Straftat, 

! Bandscheibenschäden, 

Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zu-
sammentreffen, kann es zu Leistungskür-
zungen kommen. 

   

 
Wo bin ich versichert? 

 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Bitte machen Sie bei Beantragung der Versicherung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
- Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen 

können. 
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- Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 
   

 
Wann und wie zahle ich? 

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können uns 
den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.  

   

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungs-
schutz mit der Zahlung.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des 
dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei 
Monate vorher geschehen). Sie oder wir können auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, 
oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben haben. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der 
vereinbarten Dauer. 

 
 

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu erläutern. 
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. 

Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben, die Sie persönliche betreffen. 
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem zuständigen Berater – er wird Sie gern beraten! 

 


